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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

27.05.1999 

Geschäftszahl 

98/16/0349 

Rechtssatz 

Ungeachtet des Umstandes, dass der Bf eine am beschwerdegegenständlichen Erwerbsvorgang beteiligte Person 
ist und somit gem § 9 Z 4 GrEStG 1987 als Steuerschuldner in Betracht kommt, ist er zur Erhebung der 
Beschwerde nicht berechtigt. Zur Beschwerdeführung an den VwGH ist nämlich nur derjenige legitimiert, an 
den der letztinstanzliche Bescheid ergangen ist (Hinweis E 21.12.1992, 91/16/0125). Soweit dabei auf den den 
Beitritt zu einer Berufung im Abgabenverfahren regelnde § 257 BAO verwiesen wird, ist dem entgegenzuhalten, 
dass die BAO im Verfahren vor dem VwGH über eine Beschwerde iSd Art 130 Abs 1 lit a B-VG nicht zur 
Anwendung kommt. 


